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DER BUNDESRAT HAT BESCHLOSSEN: 

 

 

Gegen den Beschluss des Nationalrates vom 11. März 2009 betreffend 
Basler Übereinkommen über die Kontrolle der grenzüberschreitenden 
Verbringung gefährlicher Abfälle und ihre Entsorgung; Entscheidungen der 
Vertragsparteien VI/35 und VII/19 über die Änderung oder Anpassung der 
Abfalllisten, die in den Anhängen VIII und IX enthalten sind keinen 
Einspruch zu erheben. 

 

Wien, 2009 03 26 
 
 

 Josef Saller Harald Reisenberger 
 Schriftführung Präsident des Bundesrates 


